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1 Zweck 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen re-
geln das Verhältnis zwischen der Spitex 
Suhrental Plus (nachfolgend Spitex ge-
nannt) und ihrer Klientel. Soweit der Rah-
menvertrag und die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen nichts Spezielles vorsehen, 
gelten als Rechtsgrundlage die Be-stimmun-
gen des Schweiz. Obligationenrechts über 
den Auftrag (OR Art. 394ff). 

2 Zielsetzung 

Unsere Organisation unterstützt Sie mit pfle-
gerischen und hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungen im Sinne der Hilfe und Pflege zu 
Hause. Dabei werden Ihre eigenen Ressour-
cen sowie diejenigen Ihrer Angehörigen und 
Ihres sozialen Umfelds berücksichtigt. Die 
Unterstützung erfolgt nach dem Grundsatz 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. 

3 Dienstleistungen 

3.1 Bedarfsabklärung und Umfang der 
 Leistungen 

Gemäss Krankenpflege-Leistungsverord-
nung (KLV Art. 8), dem Administrativvertrag 
mit den Krankenkassen sowie dem Leis-
tungsauftrag mit Ihrer Wohnortgemeinde 
sind wir verpflichtet, bei Ihnen eine Bedarfs-
abklärung für Pflege und Hauswirtschaft vor-
zunehmen.  

Dabei wird der Umfang der Dienstleistungen 
in Rücksprache mit dem zuständigen Arzt 
ermittelt und auf dem Bedarfsmeldeformular 
zuhanden der Krankenkassen sowie in der 
Pflegeplanung festgehalten. Für eine gute 

und auf Sie zugeschnittene Leistungserbrin-
gung sind wir darauf angewiesen, dass Sie 
uns offen, umfassend und ehrlich informie-
ren. 

Eine Erstabklärung inkl. administrativer Ar-
beiten wird zu Beginn des Erstkontakts 
durchgeführt. Sie muss periodisch wieder-
holt werden. Die Krankenkassen überneh-
men die Kosten der Bedarfsabklärung. Auf 
Verlangen müssen wir einzelne Elemente 
der Bedarfsabklärung Ihrer Krankenkasse 
mitteilen.  

3.2 Leistungen ausserhalb des Vertrages 

Unsere Mitarbeitenden erbringen ihre Leis-
tungen im Rahmen des Vertragsverhältnis-
ses mit Ihnen. Es ist unseren Mitarbeitenden 
nicht gestattet, bei Ihnen Leistungen aus-
serhalb des Auftrags der Spitex auf privater 
Basis zu vereinbaren. Dies gilt auch für Leis-
tungen, die von uns nicht angeboten wer-
den.  

3.3 Zusammenarbeit mit Dritten 

Damit wir eine vollumfängliche Leistung er-
bringen können, sind wir darauf angewie-
sen, mit folgenden Institutionen und Perso-
nen zusammenzuarbeiten: 

▪ Ihrem Hausarzt sowie allfällig weitere in-
volvierte Ärzte; 

▪ dem Spital, Heim oder der Klinik z.B. 
nach Ihrer Entlassung; 

▪ Apotheken (wir verkaufen keine Medika-
mente); 

▪ Angehörige und Bekannte, welche Sie 
uns vorgängig nennen. 
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3.4 Mitarbeitende 

Es besteht kein Anspruch auf die Betreuung 
durch eine bestimmte Mitarbeiterin bzw. ei-
nen bestimmten Mitarbeiter.  

Das Weisungsrecht gegenüber den Mitar-
beitenden liegt alleine bei der zuständigen 
Führungsperson innerhalb der Spitex.  

3.5 Zeitliche Grenzen der Einsätze 

Wir bieten die Grund- und Behandlungs-
pflege an 365 Tagen, also täglich, in der 
Regel von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.30 bis 22.00 Uhr an.  

Hauswirtschaftliche Leistungen erbringen 
wir von Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr. 

Soweit möglich, nehmen wir bei der 
Einsatzplanung auf Ihre Wünsche im 
Rahmen des Machbaren Rücksicht. Sollten 
wir Ihre Wünsche nicht berücksichtigen 
können, bitten wir Sie um Verständnis.  

Wir bemühen uns, die mit Ihnen vereinbar-
ten Einsatzzeiten einzuhalten. Sollte dies 
aus unvorhersehbaren Gründen nicht mög-
lich sein, benötigen wir einen zeitlichen 
Spielraum von plus/minus 30 Minuten auf 
die vereinbarte Zeit. Falls wir diesen Zeitrah-
men nicht einhalten können, werden Sie von 
uns telefonisch benachrichtigt. 

3.6 Mitwirkung und Hilfsmittel 

Damit wir die Dienstleistungen korrekt er-
bringen können und der Gesundheitsschutz 
von Ihnen, Ihren Angehörigen und unseren 
Mitarbeitenden gewährleistet ist, sind fol-
gende Punkte zu berücksichtigen:  

▪ Wir können unser übliches Pflegemate-
rial verwenden. 

▪ Für pflegerische Einsätze stehen die not-
wendigen Krankenmobilien zur Verfü-
gung (z.B. Pflegebett, rutschfeste Unter-
lagen, hygienische Arbeitsbereiche).  

▪ Kleine bauliche Anpassungen zu Ihrer 
und unserer Sicherheit (z.B. Haltegriffe 
im Bad/WC) werden durch Sie vollzogen. 

▪ Für hauswirtschaftliche Einsätze stehen 
die notwendigen und funktionierende 
Haushaltgeräte, sowie die dafür notwen-
digen und von uns autorisierten Reini-
gungsutensilien und -mittel zur Verfü-
gung. 

 

3.7 Abbestellen von Leistungen 

Einsätze an Werktagen, welche Sie nicht 
mindestens 24 Stunden im Voraus abbestel-
len und Einsätze an Wochenenden und Fei-
ertagen, die nicht mindestens 48 Stunden im 
Voraus abbestellt werden, müssen wir Ihnen 
in Rechnung stellen.  

Bitte teilen Sie uns zudem Spital-Ein- oder -
Austritte, geplante Ferien sowie andere Ab-
wesenheiten so früh wie möglich mit. Eine 
Notfallsituation oder ein Todesfall stellen 
eine Ausnahme dar. 

3.8 Nichtraucherschutz 

Der/die Klient*in ist besorgt für die Einhal-
tung des Nichtraucherschutzes unserer Mit-
arbeitenden. Er/sie verzichtet vor und wäh-
rend des Einsatzes der Spitex-Mitarbeiten-
den auf das Rauchen in der eigenen Woh-
nung und lüftet diese ausgiebig vor deren 
Eintreffen. 

3.9 Wohnungszugang und Schlüssel 

Unsere Mitarbeitenden sind darauf angewie-
sen, dass Sie ihnen Zugang zu Ihrer Woh-
nung gewährleisten.  

Falls nötig oder nur bedingt Zutritt zu den 
Wohnräumen gewährleistet werden kann, 
setzt die Spitex einen Schlüsseltresor ein, 
der einen Haus- und/oder Wohnungsschlüs-
sel beinhaltet. Der Schlüsseltresor wird 
durch Sie beauftragt und von einer dafür 
spezialisierten Firma z.B. im «Milchkasten» 
installiert. Nur in Ausnahmefällen, überneh-
men wir Haus- bzw. Wohnungsschlüssel 
und bewahren diesen gegen Gebühr im Spi-
tex-Zentrum auf. 

Verfügen wir über keinen Wohnungsschlüs-
sel, oder ist uns dieser nicht zugänglich, sind 
unsere Mitarbeitenden berechtigt, die Woh-
nungstür durch die Polizei öffnen zu lassen, 
wenn der Verdacht besteht, dass Ihnen et-
was zugestossen sein könnte. Die Kosten 
für das Öffnen und ggf. Reparaturen der 
Türe gehen zu Ihren Lasten. 
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4 Tarife und Rechnungsstellung 

4.1 Grundsatz 

Alle unsere Dienstleistungen inklusive admi-
nistrative Leistungen im Spitex-Zentrum 
(z.B. Erfassung und Abklärungen bei Ärztin-
nen und Ärzten, Apotheken und weiteren 
Diensten) sowie Leistungen von, in unserem 
Auftrag, tätigen Dritten, werden Ihnen in 
Rechnung gestellt. 

4.2 Erfassungseinheiten 

Leistungen der Krankenpflege werden in 
5 Minuten Einheiten erfasst. Eine angebro-
chene Einheit wird immer aufgerundet. Bei-
spiel: Der Einsatz dauert 37 Minuten, ver-
rechnet werden 40 Minuten. Zudem wird je-
der Einsatz mit mindestens 10 Minuten in 
Rechnung gestellt. 

Hauswirtschaftliche Leistungen werden 
in 15 Minuten Einheiten erfasst. Beispiel: 
Dauert ein Einsatz 37 Minuten, so stellen wir 
45 Minuten in Rechnung. Zudem wird jeder 
Einsatz mit mindestens 15 Minuten in Rech-
nung gestellt. 

4.3 Rechnungsstellung 

a) Krankenkassenleistungen 

Die Spitex verrechnet über Tiers payant. 
Das heisst, die Rechnung wird von uns di-
rekt an Ihre Krankenkasse gesandt. Sie er-
halten eine separate Zusammenstellung al-
ler von uns verrechneten Leistungen. Fran-
chise und Selbstbehalt werden direkt von Ih-
rer Krankenversicherung mit Ihnen abge-
rechnet. Die gesetzlichen Bestimmungen 
und Verträge mit den Krankenversicherern 
regeln Art und Umfang der Leistungen, wel-
che durch die Krankenkassen übernommen 
werden.  

b) Nicht kassenpflichtige Leistungen 

Nicht kassenpflichtige Leistungen (z.B. 
Hauswirtschaft, Patientenbeteiligung, Mate-
rial usw.) werden Ihnen direkt in Rechnung 
gestellt und gehen vollständig zu Ihren Las-
ten. Vorbehalten bleibt die Leistungspflicht 
Dritter (z.B. Zusatzversicherung für haus-
wirtschaftliche Leistungen). Die Frist zur Be-
zahlung beträgt 20 Tage.  

 

 

4.4 Patientenbeteiligung 

Im Kanton Aargau wird für pflegerische 
Leistungen der Spitex (Pflege zu Hause) 
eine Patientenbeteiligung von 20 % pro 
rata temporis pro Leistungsart gemäss 
Art. 7a Krankenpflege-Leistungsverordnung 
(KLV) verrechnet (maximal Fr. 15.35 pro 
Tag). Die Rechnungsstellung der Patienten-
beteiligung erfolgt direkt über unsere Orga-
nisation. 

Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche 
bis zum vollendeten 18. Altersjahr und Ab-
rechnungen über IV, MV, UV (gemäss IVG, 
MVG, UVG).  

5 Ablehnen des Spitex-Auftrages und 
Kündigung 

5.1 Ordentliche Kündigung 

Der Leistungsvertrag wird mit dem verein-
barten Auftragsende automatisch aufgelöst.  

Der Vertrag kann zudem jederzeit einseitig 
unter Einhaltung einer Frist von 5 Tagen 
schriftlich gekündigt werden.  

Bei einer Ablehnung der Leistungserbrin-
gung durch Sie, müssen Sie uns dies mit ei-
ner schriftlichen Verzichtserklärung bestäti-
gen. 

5.2 Ablehnen des Auftrages oder sofortige
 Kündigung infolge inakzeptablen Ver-
 hältnissen 

In besonderen Fällen behalten wir uns das 
Recht einer Ablehnung des Auftrages oder 
sofortigen Vertragsauflösung vor. Nament-
lich bei: 

▪ Bedingungen bei Ihnen zu Hause, die 
eine qualitative Leistungserbringung 
nicht (mehr) ermöglichen; 

▪ Umstände, welche für unsere Mitarbei-
tenden gesundheitlich, physisch und/o-
der psychisch nicht zumutbar sind (wie 
z.B. Androhung von Gewalt, Beschimp-
fungen und sexuelle Übergriffe); 

▪ Arbeitssicherheit der Mitarbeitenden ist 
nicht mehr gewährleistet (wie z.B. wenn 
die für unsere Arbeit benötigten Hilfsmit-
tel nicht zur Verfügung gestellt werden); 

▪ Rechnungen werden trotz mehrfacher 
Mahnung nicht bezahlt; 

▪ Unsachgemässe Einmischung (Ihrer-
seits) von Angehörigen oder von ande-
ren Bezugspersonen in unsere Arbeit. 
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Eine Ablehnung bzw. Kündigung der Leis-
tungserbringung durch die Spitex wird durch 
uns begründet.  

5.3 Ablehnung von Spitex-Leistungen
 aufgrund Liste säumiger Versicherter 

Ab 1. Juli 2014 werden im Kanton Aargau 
gemäss Einführungsgesetz zum Kranken-
versicherungsgesetz (EG KVG) Versicherte, 
die trotz Betreibung ihrer Zahlungsverpflich-
tung gegenüber den Krankenversicherern 
nicht nachkommen, auf einer Liste säumiger 
Versicherter erfasst. 

Die Non-Profit-Spitex muss deshalb vor Er-
bringung ihrer Leistungen abklären, ob neue 
Klient*innen auf der Liste säumiger Versi-
cherter erscheinen. Sind diese auf der Liste 
säumiger Versicherter aufgeführt, darf die 
Spitex nur gegen Vorauszahlung die mini-
mal notwendige Versorgungsleistung erbrin-
gen. Die Vorauszahlung muss für den Versi-
chererbetrag (Krankenpflege-Leistungsver-
ordnung (KLV Art. 7 Abs. 2 lit. a-c) sowie für 
die Patientenbeteiligung geleistet werden. 

Sind bestehende Klient*innen neu auf der 
Liste säumiger Versicherter aufgeführt, er-
folgt die Rechnungsstellung für bereits er-
brachte Leistungen direkt an die Klient*in-
nen und nicht an die Krankenkasse. Weitere 
Leistungen dürfen nur gegen Vorauszahlung 
erbracht werden. 

Wird die Vorauszahlung bzw. ausstehende 
Rechnung nicht bezahlt, kann die Spitex die 
Erbringung von (weiteren) Leistungen ableh-
nen. 

6 Datenschutz und -sicherheit 

6.1 Schweigepflicht 

Alle unsere Mitarbeitenden sind zur Beach-
tung und Einhaltung der gesetzlichen 
Schweigepflicht nach dem Schweizerischen 
Strafgesetzbuch (StGB) Art. 321 sowie den 
geltenden Datenschutzbestimmungen ge-
mäss kantonalem Datenschutzgesetz 
(IDAG) verpflichtet. 

6.2 Datenerfassung und Dokumentation 

Soweit es zur Erfüllung des Pflegeauftrages 
erforderlich ist, führen wir von Ihnen eine 
persönliche Dokumentation. Diese ermög-
licht es, nachträglich alle Leistungen nach-
zuvollziehen, diese zu verrechnen und ge-
genüber den Versicherern zu begründen. 

Für die Dokumentation erfassen und verwal-
ten wir Daten in folgenden Systemen: 
▪ Persönliche und krankheitsbedingte Da-

ten für die Klientendokumentation 

▪ administrative Daten für die Rechnungs-
stellung und Buchführung 

▪ Einsatzdaten zu Planungszwecken 

▪ Fotos über den Heilungsverlauf von 
Wunden in der Wunddokumentation 

Die Daten werden elektronisch abgelegt.  

6.3  Einsichtsrecht 

Auf Verlangen wird Ihnen Einsicht, in alle Sie 
betreffenden Daten, gewährt. Sie können 
Auskunft darüber verlangen, welche Daten 
über Sie erfasst und verwaltet werden. Auf 
Antrag stellen wir Ihnen eine Kopie unserer 
Dokumentation zur Verfügung. Die Einsicht-
nahme kann nur im Spitex-Zentrum erfol-
gen.  

6.4 Weitergabe von Daten 

Es ist nicht vorgesehen, dass wir Daten an 
weitere Stellen (einschliesslich Familienan-
gehörigen wie Ehepartner oder Kinder), 
ohne ein schriftliches Einverständnis durch 
Ihre Person, weitergeben. Ausser im Rah-
men unserer Dienstleistung (siehe Punkt 
3.3). 

6.5 Installierte Videokamera resp. 
Überwachungskamera 

Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Spitex 
über installierte Videokameras zu informie-
ren. Videokameras müssen während dem 
Einsatz der Spitex-Mitarbeitenden ausge-
schaltet werden, da die Sicherheit während 
dem Einsatz ausreichend gewährleistet wer-
den kann. 

6.6 Datensicherheit und -verantwortung 

Für die Führung, Verwaltung und Sicherung 
Ihrer Daten sind wir vollumfänglich verant-
wortlich. Persönliche Daten werden, gemäss 
gesetzlicher Vorgaben, aufbewahrt und ar-
chiviert. 

6.7 Archivierung 

Die Spitex bewahrt und vernichtet die Klien-
ten-Daten entsprechend der aktuellen Ge-
setzgebung.  
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7 Haftung 

Verursachen Mitarbeitende unserer Organi-
sation Schäden an Ihrem Wohnungsmobi-
liar, die vorsätzlich oder grobfahrlässig ver-
ursacht wurden und nicht auf altersbedingte 
Materialermüdung zurück zu führen sind, 
müssen diese von Ihnen innerhalb einer 
Frist von vier Tagen der zuständigen Füh-
rungsperson gemeldet werden. 

Der Umfang der Haftung bestimmt sich nach 
dem Zeitwert des beschädigten Gegenstan-
des. Jegliche weitere Haftung (z.B. für un-
fallbedingte körperliche Schäden), die nicht 
durch die Mitarbeitenden verursacht worden 
sind, ist ausgeschlossen. 

8 Konflikte und Beschwerden 

8.1 Unstimmigkeiten mit Mitarbeitenden 

Treten zwischen Ihnen und Mitarbeitenden 
unserer Organisation Unstimmigkeiten auf, 
verlangen Sie eine Besprechung mit der zu-
ständigen Führungsperson. 

8.2 Unstimmigkeiten in der Dokumentation
 sowie des Datenschutzes 

Sie haben das Recht, dass fehlerhafte Da-
ten über Ihre Person korrigiert, ergänzt oder 
vernichtet werden. Kann weder die Richtig-
keit noch die Unrichtigkeit von Daten bewie-
sen werden, so können Sie den Eintrag ei-
nes Bestreitungsvermerk in unserer Doku-
mentation verlangen. 

Die Beseitigung von Unstimmigkeiten im Da-
tenschutz müssen Sie schriftlich beantra-
gen. Sollte keine Einigung gefunden werden 
bzw. der Antrag von uns abgelehnt werden, 
sind Sie berechtigt, innert 20 Tagen nach Er-
halt der Mitteilung die zuständige kantonale 
Stelle, um Schlichtung anzurufen: 
 

 

Beauftragte für Öffentlichkeit / Datenschutz 
Bahnhofplatz 13, 5201 Brugg 
Tel.:  062 835 45 60 
E-Mail:  oedb@ag.ch  

8.3 Unstimmigkeiten mit der Krankenkasse 

Lehnt der Krankenversicherer die Kosten-
übernahme der von uns erbrachten Leistun-
gen oder eines Teils davon ab, haben Sie 
folgende rechtliche Möglichkeiten: 

▪ Verlangen Sie eine Erklärung (Versiche-
rungen haben eine gesetzliche Aus-
kunftspflicht); 

▪ Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle 
(siehe unten); 

▪ Verlangen Sie eine schriftliche, be-
schwerdefähige Verfügung. In dieser 
Verfügung muss die Krankenversiche-
rung ihren Entscheid begründen und auf 
die Rechtsmittel verweisen; 

▪ Wenn Sie mit der Verfügung nicht einver-
standen sind, muss dagegen schriftlich 
innerhalb von 30 Tagen Einsprache er-
hoben werden. Die Krankenversicherung 
muss darauf einen Einspracheentscheid 
schreiben, mit Begründung und Hinweis 
auf die weiteren Rechtsmittel; 

▪ Sind Sie nicht einverstanden, können Sie 
eine schriftliche Beschwerde beim kant. 
Versicherungsgericht einreichen; 

▪ Sind Sie mit diesem Urteil nicht einver-
standen, können Sie innert 30 Tagen 
eine Beschwerde beim eidg. Versiche-
rungsgericht in Luzern einreichen. Des-
sen Entscheid ist endgültig. 

 

Bei Unstimmigkeiten mit der Krankenkasse 
stehen Ihnen folgende Stellen zur Verfü-
gung: 
 

Patientenstelle Aargau Solothurn 
Schachenallee 29 C, 5000 Aarau 
Tel.: 062 823 11 66 
E-mail: patientenstelle-ag-so@hin.ch 
www.patientenstelle-aargau-solothurn.ch 

Ombudsstelle Krankenversicherung 
Postfach 519, 6002 Luzern 
Tel.:  041 226 10 10 
E-Mail:   info@om-kv.ch 

 

9 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 
aus dem Vertrag ist der Hauptsitz der Spitex 
in Muhen. 


